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Herzliche Einladung zum Kaffeekränzchen
Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel lädt alle Bürgerinnen und 
Bürger zu den alljährlichen Kaffeekränzchen sehr herzlich 
ein. Das erste Kaffeekränzchen findet wie gewohnt am Glom-
bigen Donnerstag, 12.02. ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle 
Gutenzell statt.
Dieses Jahr wird uns Marlies Grötzinger einen vergnüglichen 
Nachmittag bescheren. Sie ist schwäbische Mundartautorin 
und unterhält die Gäste mit schwäbischen Geschichten und 
Gedichten und wird auch etwas über die Eigenheiten von uns 
Schwaben, deren „Mödela und Mugga“ erzählen. Außerdem 
werden Kinder der Grundschule sowie des Sportvereins Tänze  
aufführen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Terminvormerkung:
Das Kaffeekränzchen in Hürbel findet am Mittwoch, 11.03. 
statt.

Für Notfälle 
Feuerwehr/ Rettungsdienst oder Notarzt 112 oder 19222
Polizei 110
Krankentransporte (07351) 19222

Arzt
Bitte beachten Sie, dass die ärztlichen Bereitschaftsdienste von 
der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert und im Krankenhaus 
Biberach (Sana Kliniken, Marie-Curie-Straße 4, 88400 Biberach) 
durchgeführt werden.

Allgemeiner Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Tel. 116 117  
(zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes)
Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis:
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8:00-22:00 Uhr.
Kreisklinik Biberach, Marie-Curie-Straße 4 in 88400 Biberach an 
der Riß

Achtung: Ab sofort werden alle ärztlichen Bereitschaftsdienste 
über die Telefonnummer 116 117 vermittelt.
Dazu gehören:
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Tel.: (0761) 120 120 00

docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digi-
tal eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung.
Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer te-
lemedizinischen Beratung vermittelt werden.
Zahnärztlicher Notdienst 01801 116 116 (0,039 Euro/Minute)

Bestattungen
Bestattungsinstitut Christian Streidt GmbH, Illertissen
Telefonnummer: (07303) 3303

Apothekennotdienst
dienstbereit rund um die Uhr-Dienstwechsel 8.30 Uhr
Freitag, 13.02.2026 bis Donnerstag, 19.02.2026
13.02.2026 Stadt-Apotheke Biberach
14.02.2026 Apotheke am Klinikum Biberach
15.02.2026 Sonnen-Apotheke Biberach
16.02.2026 Apotheke im Ärztehaus Biberach

17.02.2026 Jordan-Apotheke Biberach
18.02.2026 Allmann‘sche Apotheke Biberach
19.02.2026 Fünf-Linden-Apotheke Biberach

Alten- und Krankenpflege 
der Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V. 
Schloßstraße 18, 88416 Ochsenhausen
24-h Rufbereitschaft
Tel.: 07352 9230-0

Betreuungsgruppe Silberperlen 
der Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V. 
Schranne Ochsenhausen
Tel.: 07352 9230-20 

Haus- und Familienpflege
der Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V. 
Schloßstraße 18, 88416 Ochsenhausen 
Tel.: 07352 9230-20 

Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu
kostenfrei - rund um die Uhr 
Tel.: (0800) 1110111 oder (0800) 1110222.

MR Soziale Dienste gGmbH
Haushaltshilfe und Familienpflege im Raum Rottum-Rot-Iller
Informationen unter Tel: (0800) 400 200 5 (kostenfrei)

Arbeiter-Samariter-Bund
Hausnotruf (07353) 9844 - 0

Ambulanter Pflegedienst Erolzheim 
Die Zieglerschen
Marktplatz 20, 88453 Erolzheim 
07354-9376-310, 0151-18236740 

Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
Tel.: 0162 2314550
-Angaben ohne Gewähr-
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Gemeinde erhält 500.000 Euro aus dem 
Städtebauförderungsprogramm
Im vergangenen Jahr haben wir für die Ge-
samtgemeinde ein umfangreiches Gemeinde-
entwicklungskonzept (GEK) erstellt und so die 
Schwerpunktthemen für die Zukunft definiert. 
So wurde beispielsweise eine Bürgerumfrage 
durchgeführt, der Gemeinderat hat sich in zwei 
Klausurtagungen mit den unterschiedlichsten 
Themen befasst, die Verwaltung hat wichtige 
Projekte zusammengestellt und auch das beauftragte Pla-
nungsbüro Reschl aus Stuttgart hat Ideen und Beispiele aus 
anderen Kommunen beigesteuert. Es entstand eine umfang-
reiche Liste, die es in den kommenden Jahren für unsere Bür-
gerinnen und Bürger umzusetzen gilt.
Aus dieser Gesamtkonzeption heraus wurde zudem ein Kon-
zept für ein Gemeindeerneuerungsgebiet in der Ortsmitte von 
Gutenzell abgeleitet. Dieses nennt sich „Gebietsbezogenes, 
integriertes, städtebauliches Entwicklungskonzept (GISEK)“. 
Das GISEK stellt dabei die Verknüpfung zwischen dem ge-
samtgemeindlichen Entwicklungskonzept (GEK) und den für 
das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet zu definierenden 
Zielen her.
Am 4. Februar erhielt die Gemeinde die erfreuliche Nachricht, 
dass wir in die Städtebauförderung des Landes Baden-Würt-
temberg aufgenommen wurden. „Es ist nicht selbstverständ-
lich, dass die Aufnahme bereits bei der ersten Antragsstellung 
klappt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir im ersten Schritt 
zunächst 500.000 Euro bereitgestellt bekommen. Mit diesen 
Geldern kann die Gemeinde nun in die konkrete Planungs-
phase der erarbeiteten Projekte einsteigen und hoffentlich 
auch zeitnah erste Maßnahmen umsetzen“, so Bürgermeister 
Thomas Jerg.
Die Gemeinde bedankt sich sehr herzlich bei den verantwort-
lichen Stellen aus Politik und Behörden für die Unterstützung 
und Begleitung in dem Prozess.

Gemeinsame Ferienbetreuung: 
Drei Gemeinden unterzeichnen zukunftsweisende Koope-
rationsvereinbarung
Ein wichtiger Meilenstein für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist gesetzt: Die Bürgermeister der Gemeinden Guten-
zell-Hürbel, Erlenmoos und Steinhausen an der Rottum haben 
offiziell die Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Feri-
enbetreuung unterzeichnet. Damit bündeln die drei Kommu-
nen ihre Kräfte, um den ab dem Schuljahr 2026/27 geltenden 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler 
auch während der Ferienzeit verlässlich und qualitativ hoch-
wertig zu erfüllen. Der Gemeinderat hatte in der vergangenen 
Sitzung der Vereinbarung zugestimmt.
Ein Modell mit Synergieeffekten
Hintergrund der Kooperation ist das neue Ganztagsförde-
rungsgesetz (GaFöG), das eine stufenweise Einführung der 
Ganztagsbetreuung vorsieht. Da Schulen in den Ferien maxi-
mal 20Tage geschlossen bleiben dürfen, standen die Gemein-
den vor der Herausforderung, ein bedarfsgerechtes Angebot 
zu schaffen.
„Wir haben bereits seit vielen Jahren eine tolle Betreuung 
während der Schulzeit. Nun wollen wir auch eine verlässliche 
Ferienbetreuung anbieten und so die Familien unterstützen. 
Deshalb haben wir uns frühzeitig mit den Rektorinnen und den 
Eltern abgestimmt und unser Konzept am Bedarf, aber auch 
an den Möglichkeiten orientiert. Wir drei Gemeinden wollen 
das Angebot gemeinsam sicherstellen und dabei Erfahrungen 
sammeln“, erklärt Bürgermeister Thomas Jerg. Das Besonde-
re: Die Betreuung findet im rollierenden System abwechselnd 
in den drei Gemeinden statt.

Die Eckpunkte der Vereinbarung im Überblick
• Betreuungsstart: Ab den Herbstferien 2026
• �Kosten: Der Elternbeitrag liegt bei ca. 200 Euro pro Woche 

inklusive Mittagessen
• �Gruppengröße: Die maximale Kapazität beträgt vorerst  

25 Kinder pro Woche
• �Feste Standorte: Per Los wurden bereits die ersten Ausrich-

tungsorte ermittelt: Erlenmoos (Herbst 2026), Steinhausen 
an der Rottum (Winter 2027) und Gutenzell-Hürbel (Ostern 
2027)

Verbindliche Planung für Eltern
Um Planungssicherheit für die Kommunen und den Anbieter zu 
schaffen, erfolgt die Anmeldung wochenweise und verbindlich 
zu festgelegten Fristen – erstmals bereits mit der Schulanmel-
dung für die Herbstferien 2026.
Mit dieser interkommunalen Zusammenarbeit zeigen die drei 
Gemeinden, dass sich ländliche Kommunen erfolgreich vernet-
zen können, um moderne soziale Infrastrukturen zu schaffen 
und den gesetzlichen Anforderungen proaktiv zu begegnen.

Die drei Bürgermeister bei der Unterzeichnung der Kooperati-
onsvereinbarung. Von links: Thomas Jerg aus Gutenzell-Hür-
bel, Marcus Schmid aus Erlenmoos und Dr. Hans-Peter Reck 
aus Steinhausen an der Rottum 
� Foto: Mesale Tolu, Schwäbische Zeitung

Einladung zur Bürgerinformation  
zum Thema „Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR)“
„Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist ein 
Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg, mit dem 
Ziel, die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter Orte zu 
fördern. Über das ELR können private Einzelmaßnahmen so-
wie strukturverbessernde Maßnahmen gefördert werden. Die 
Umnutzung leerstehender Gebäude, die Schließung innerörtli-
cher Baulücken sowie die Sanierung alter Bausubstanz haben 
besonderes Gewicht.“
Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern dieses Programm 
näher vorstellen und laden sehr herzlich zu einer Bürgerin-
formation ein. Diese findet am Dienstag, 24. Februar 2026 
um 19:00 Uhr im Gemeindesaal des Gemeindehaus Hür-
bel statt.
Bei dieser Bürgerinformation wird das weitere Entwicklungs-
konzept vorgestellt und Sie werden über die aktuellen Ziel-
setzungen und die Fördermöglichkeiten im Rahmen des ELR 
informiert.
Das Förderprogramm ELR stellt eine der wenigen Möglichkei-
ten dar, öffentliche Zuschüsse für private Vorhaben zu erhalten 
und so zu einer Innenentwicklung der Ortsteile beizutragen.
Seien Sie bei der Veranstaltung dabei, wir freuen uns über 
Ihren Besuch!
Haben Sie Fragen im Vorfeld?
Bürgermeister Thomas Jerg steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefon: 07352 9235-15, E-Mail: jerg@gutenzell-huerbel.de
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Landtagswahl 2026;  
Informationen auf unserer Internetseite

Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg 
einen neuen Landtag. Aus unserer Gemeinde 
sind knapp 1.500 Bürgerinnen und Bürger 
wählberechtigt. Mit Ihrer Stimme entscheiden 
Sie mit, wer das Land in den kommenden Jah-
ren gestaltet – von Bildung über Umwelt bis 

Wirtschaft. Zum ersten Mal gilt ein reformiertes Wahlrecht mit 
zwei Stimmen und ein Wahlalter ab 16 Jahren.
Auf unserer Internetseite haben wir Informationen rund um die 
Wahl für Sie zusammengestellt. Sie finden dort Erklärvideos, 
öffentliche Bekanntmachungen oder auch alles Wissenswerte 
rund um die Briefwahl.
Schauen Sie rein unter www.gutenzell-huerbel.de oder  
scannen Sie einfach den QR-Code ab!

Wahlscheinantrag bequem  
per Internet oder QR-Code
Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine ne-
ben den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden 
(§ 19 Abs. 1 Landeswahlordnung).
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlschei-
nes per Internet auf unserer Homepage www.gutenzell-huer-
bel.de an. Beim Aufruf des Links 
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/km-
ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-ost/wahlscheinantrag_neu/
index?ags=08426135 erhalten Sie ein Erfassungsformular für 
Ihre Antragsdaten. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen 
nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift sen-
den zu lassen Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag 
auch mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Ihre Daten werden 
hier bereits angezeigt, beim Familiennamen nur der Anfangs-
buchstaben gefolgt von einem *. Sie erfassen nur Ihr Geburts-
datum und bei Bedarf eine abweichende Versandanschrift.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeich-
nis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis.
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen 
anschließend per Post zugestellt.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen ha-
ben, können Sie auch formlos per E-Mail an ali-rezai@ 
gutenzell-huerbel.de einen Wahlschein beantragen. In diesem 
Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr 
Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift angeben.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an 
Frau Ali-Rezai, Tel.: 07352 9235-14, 
E-Mail: ali-rezai@gutenzell-huerbel.de

Briefwähler aufgepasst:  
Bitte beachten Sie das Ihren Unterlagen 
beiliegende Merkblatt
Die Zahl der Briefwählerinnen und -wähler hat bei den ver-
gangenen Wahlen kontinuierlich zugenommen. Auch bei der 
bevorstehenden Landtagswahl rechnet das Bürgermeisteramt 
wieder mit einer hohen Quote. Bereits jetzt sind schon viele 
eingegangen, welche in den kommenden Tagen abgearbei-
tet werden.

Leider kommt es doch immer wieder vor, dass die an das Bür-
germeisteramt zurückgesandten Briefwahlunterlagen falsch 
zusammengestellt sind und daher nicht zugelassen werden 
können. 

Deshalb unsere dringende Bitte:
Beachten Sie das Ihren Unterlagen beiliegende „Merkblatt 
zur Briefwahl“. Auf der Vorderseite erhalten Sie ausführliche 
Hinweise sowie wichtige Hinweise für die korrekte Ausfüllung 
der Unterlagen. Auf der Rückseite ist nochmals ein Wegwei-
ser abgedruckt, der die einzelnen Schritte kurz und prägnant 
beschreibt.
1. �Stimmzettel persönlich ankreuzen. Sie haben zwei Stim-

men: Erststimme links, Zweitstimme rechts.
2. �Stimmzettel in weißen Stimmzettelumschlag legen und zu-

kleben. (Die weißen Stimmzettelumschläge kommen später 
ungeöffnet in die Wahlurne.)

3. �Die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ auf dem 
Wahlschein mit Datumsangabe persönlich unterschreiben.

4. �Wahlschein zusammen mit weißem Stimmzettelumschlag 
in den roten Wahlbriefumschlag stecken.

5. �Roten Wahlbriefumschlag zukleben, unfrankiert zur Deut-
schen Post AG geben (außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland: frankiert) oder in der darauf angegebenen 
Stelle abgeben.

Bitte beachten Sie diese Schritte. Nur dann zählt auch Ihre 
Stimme!

Für Fragen steht Ihnen das Bürgerbüro selbstverständlich 
gerne zur Verfügung (Telefon: 07352 9235-14, E-Mail: info@
gutenzell-huerbel.de).
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BEKANNTMACHUNG  

über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung  
von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Landtag am 08.03.2026
1. 	� Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemein-

de Gutenzell-Hürbel wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 
20.02.2026 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Bürgerbüro für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

	� Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

	� Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. 	� Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag 
vor der Wahl, spätestens am 20.02.2026 bis 12:00 Uhr im 
Rathaus Kirchberger Straße 8 in Gutenzell (nicht barrie-
refrei), 88484 Gutenzell-Hürbel (oder in der Außenstelle 
im Gemeindehaus Huggenlaubacher Weg 6/1 in Hürbel, 
rollstuhlgerecht), im Bürgerbüro Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3. 	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahl-
benachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. 	� Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 66 
Biberach durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. 	Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
	 5.1 	� eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person; 
	 5.2 	� eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

wahlberechtigte Person, wenn  
	 5.2.1	�sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung 
(bis zum 15.02.2026) oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 
oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat, 

	 5.2.2	�ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Lan-

deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes 
entstanden ist, 

	 5.2.3	�ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-
fahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bür-
germeister bekannt geworden ist. 

	� Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026, 15.00 Uhr im 
Rathaus Kirchberger Straße 8 (oder in der Außenstelle 
im Gemeindehaus Huggenlaubacher Weg 6/1 bis zum 
05.03.2026, 12:00 Uhr), 88484 Gutenzell-Hürbel, im Bür-
gerbüro schriftlich, elektronisch (zum Beispiel durch Tele-
fax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden. 

	� Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn 
verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

	� Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6. 	� Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

7. 	Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
	 7.1	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
	 7.2	� einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und 7.3 einen amtlichen roten Wahlbriefum-
schlag, auf dem die vollständige Anschrift, wohin der 
Wahlbrief zu übersenden  ist, sowie die Bezeichnung 
der Dienststelle der Gemeinde, die den Wahlschein 
ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahlschein-
nummer oder der Wahlbezirk angegeben sind. 

8. 	� Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine andere 
Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9. 	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilf-
sperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Gutenzell-Hürbel, den 12.02.2026

gez.
Thomas Jerg
Bürgermeister



6	 Amtsblatt Gutenzell-Hürbel	 Freitag, 13. Februar 2026

Änderungen zum Personalausweis;  
Gebührenerhöhung ab 7. Februar 2026
Vor wenigen Tagen wurden wir darüber informiert, dass der 
Bundesrat am 30. Januar 2026 über die Gebührenerhöhung 
für den Personalausweis entschieden hat. Nach der Veröf-
fentlichung der entsprechenden Verordnung wurden die Ge-
bühren schließlich angepasst. Die Änderungen treten ab dem  
7. Februar 2026 in Kraft. 

Wie viel kostet ein neuer Personalausweis?
Ab dem 7. Februar 2026 beträgt die Gebühr 46,00 Euro für 
antragstellende Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet 
haben (bisher: 37,00 Euro). Der Personalausweis für Personen 
ab 24 Jahren ist zehn Jahre gültig.
Für jüngere Antragstellerinnen und Antragsteller, deren Per-
sonalausweis nur sechs Jahre gültig ist, werden seitdem  
27,60 Euro fällig (bisher: 22,80 Euro).

Gibt es eine Alternative zum Personalausweis?
Grundsätzlich besteht für alle Deutschen, die das 16. Le-
bensjahr vollendet haben und der allgemeinen Meldepflicht 
unterliegen, nach §1 des Personalausweisgesetzes eine Aus-
weispflicht. Alternativ zum Personalausweis erfüllt auch der 
Reisepass diese Funktion.

Welche Unterlagen werden für die Antragstellung benötigt? 
Wo gibt es weitere Informationen?
Für die Beantragung eines Personalausweises sind erforder-
lich:
•	 persönliches Erscheinen im Bürgerbüro
•	 ein digitales, aktuelles und biometrisches Lichtbild
•	� der alte Personalausweis oder ein anderes gültiges Aus-

weisdokument (z.B. Geburtsurkunde oder Reisepass)

Derzeit beträgt die Bearbeitungsdauer zwischen vier und 
sechs Wochen.
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des Bür-
gerbüros gerne zur Verfügung.

Wegfall des Widerspruchs gegen  
die Übermittlung von Daten an das  
Bundesamt für Personalmanagement  
der Bundeswehr
Zum 1. Januar 2026 ist im Rahmen des „Gesetzes zur Mo-
dernisierung des Wehrdienstes“ eine gesetzliche Änderung in 
Kraft getreten, welche die Übermittlungssperre an die Bun-
deswehr aufhebt. Bisher konnten Einwohner im Bürgerbüro 
der Datenübermittlung an das Bundesamt für Personalma-
nagement der Bundeswehr widersprechen. 

Die Meldebehörden sind nun verpflichtet, Daten von Perso-
nen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Folgejahr voll-
jährig werden, an die Bundeswehr zu übermitteln. Dies kann 
jetzt nicht mehr durch einen Widerspruch verhindert werden.

Alle vor dem 1. Januar 2026 eingegangenen Widersprüche 
gegen die Übermittlung an die Bundeswehr wurden mit die-
sem Stichtag gelöscht. Neuanträge können nicht mehr ge-
stellt werden.

Andere Widerspruchsrechte, etwa die Weitergabe an öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaften, Parteien / Wählerver-
einigungen und Adressbuchverlage sowie die Veröffentlichung 
von Alters- und Ehejubilaren bleiben unberührt. Dafür bereits 
eingerichtete Sperren bleiben bestehen.

Aufforderung zur Zahlung von Grund-
steuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer
Am 15. Februar 2026 werden zur Zahlung fällig:
a)	 Grundsteuer 1. Vierteljahresrate 2026
	� Die Höhe dieser Rate geht aus dem letzten Grundsteu-

erbescheid oder einem ergangenen Änderungsbescheid 
hervor.

b)	 Gewerbesteuer: 1. Vierteljahresrate 2026
	� Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem letzten Gewer-

besteuerbescheid oder aus einem gesonderten Voraus-
zahlungsbescheid.

c)	 Hundesteuer 2026
	� Die Höhe der zu zahlenden Hundesteuer geht aus dem 

letzten Steuerbescheid hervor.
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Zahlungster-
mine einzuhalten. Säumniszuschläge müssen berechnet 
werden, wenn die Steuern 5 Tage nach Ablauf der Zahlungs-
frist noch nicht bei der Gemeindekasse eingegangen sind. 
Im Falle einer Mahnung muss außerdem eine Mahngebühr 
erhoben werden.
Wir bitten, die fälligen Steuerbeträge zu überweisen oder bei 
einer Sparkasse bzw. Bank unter Angabe des auf dem Steu-
erbescheid angegebenen Kassenzeichen einzuzahlen. Soweit 
der Gemeindekasse eine Abbuchungsermächtigung vorliegt, 
werden die Raten vom jeweiligen Bankkonto abgebucht.
Um Mahngebühren zu vermeiden, werden die Nichtabbucher 
um pünktliche Einhaltung des Zahlungstermins gebeten.
Ihre Gemeindekasse

Öffnungszeiten der Rathäuser
Rathaus Gutenzell:
-	 Montag:	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
-	 Dienstag:	 geschlossen
-	 Mittwoch:	 geschlossen
-	 Donnerstag:	 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
-	 Freitag:	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Geschäftsstelle Hürbel:
-	 Montag:	 geschlossen
-	 Dienstag:	 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
-	 Mittwoch:	 geschlossen
-	 Donnerstag:	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
-	 Freitag:	 geschlossen

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Di: 16:00 – 18:00 Uhr in Hürbel
und in Gutenzell zu den oben angegebenen Öffnungszeiten.
Herr Bürgermeister Jerg ist an diesen Terminen grundsätzlich 
anwesend, kann jedoch durch andere Termine verhindert sein. 
Bei dringenden Angelegenheiten wäre eine Terminvereinba-
rung empfehlenswert. 
Termine nach Vereinbarung sind jederzeit möglich.
Gemeindekontakte
Herr Jerg
Bürgermeister
Telefon:	(07352) 9235-15
E-Mail:	 jerg@gutenzell-huerbel.de

Frau Ali-Rezai
Bürgerbüro, Wasser- und Abwassergebühren
Gewerbe, Standesamt, Rente
Telefon:	(07352) 9235-14
E-Mail:	 ali-rezai@gutenzell-huerbel.de

Frau Kostbahn
Hauptamt, Sekretariat, Gestattungen, Straßensperren, Vereine
Telefon:	(07352) 9235-17
E-Mail: 	kostbahn@gutenzell-huerbel.de
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Frau Kreutle
Bürgerbüro, Sachbearbeitung Hauptamt
Telefon: (07352) 9235-16
E-Mail:  kreutle@gutenzell-huerbel.de

Frau Kuhndörfer
Hauptamt, Bauangelegenheiten, Personalamt
Telefon:  (07352) 9235-13
E-Mail:  kuhndoerfer@gutenzell-huerbel.de

Herr Böckh
Kämmerei
Telefon: (07352) 9235-12
E-Mail: boeckh@gutenzell-huerbel.de

Frau Störkle
Kasse, Steuerveranlagungen
Telefon: (07352) 9235-11
E-Mail: stoerkle@gutenzell-huerbel.de

Herr Miller, Herr Glaser, Herr Stutz
Bauhof
Telefon: (0172) 7313147
E-Mail:  bauhof-gutenzell-huerbel@gmx.de

Abfallentsorgung 
Nächste Müllabfuhr:
Montag, 16.02.2026

Nächste Leerung der Papiertonne:
Freitag, 27.02.2026

Nächste Abfuhr gelber Sack:
Montag, 02.03.2026

Mülltonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter Tel. (07351) 526471 an.

Blaue Tonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter Tel. (07351) 526471 an.

Gelber Sack nicht abgeholt? – Was tun?
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an die Fa. Gebr. Braig in 
Ehingen unter der Tel. (07391) 7703-0

Ein Altglascontainer befindet sich vor dem Grüngutplatz.

Öffnungszeiten Grüngutplatz
01. Dezember bis 28. Februar des folgenden Jahres
Samstag, 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr

01. März bis 30. November
Mittwoch, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Landratsamt Biberach
Anregungen für die Arbeit in der Kita
Fachtag für pädagogische Fachkräfte zum 
Thema „Ich – Du – Wir: Beziehung gestalten 
im inklusiven Alltag“

Unter dem Titel „Ich – Du – Wir“: Beziehung gestalten im inklu-
siven Alltag“ findet am Mittwoch, 25. März 2026 von 8.30 bis 
15.15 Uhr ein Fachtag im großen Sitzungssaal des Landrat-
samts Biberach statt. Der Fachtag bietet Gelegenheit, Erfah-
rungen zu teilen, fachliche Impulse zu erhalten und neue Anre-
gungen für die inklusive Arbeit im Kita-Alltag kennenzulernen.
Im Mittelpunkt steht, wie Beziehungen gelingen, Bindung be-
wusst gefördert werden kann und welche Rolle Selbstfürsorge 
im oft herausfordernden pädagogischen Alltag spielt. Aus-
tausch, praxisnahe Ideen und Inspiration unterstützen dabei, 
die tägliche Arbeit zu bereichern und vielfältige Perspektiven 
für die Kita-Praxis zu eröffnen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro, die Zahl der Plätze ist 
begrenzt. Mehr Informationen und Anmeldung unter 
https://eveeno.com/inklusion_bc_2026

Moderner CBRN-Erkunder stärkt den Katastrophenschutz im 
Landkreis
Freiwillige Feuerwehr Biberach erhält neues Spezialfahr-
zeug
Die Freiwillige Feuerwehr Biberach hat ein neues Spür- und 
Messfahrzeug für chemische, biologische, radiologische und 
nukleare Stoffe (CBRN-Erkunder) erhalten. Landrat Mario Gla-
ser übergab das Fahrzeug im Auftrag des Bundes. Biberachs 
Oberbürgermeister Norbert Zeidler nahm das Fahrzeug für die 
Stadt Biberach entgegen. Die Bundestagsabgeordneten für 
den Landkreis, Martin Gerster, Wolfgang Dahler und Prof. Dr. 
Anja Reinalter, begleiteten die Übergabe.
Das Sonderfahrzeug ist eines von bundesweit 518 neuen 
CBRN-Erkundern, die ältere Fahrzeuge ersetzen. Neben wei-
terentwickelter Mess- und Spürtechnik führt das Fahrzeug 
eine umfangreiche Schutzausrüstung mit, darunter Schutzan-
züge für den Umgang mit Chemikalien, Atemschutzmasken, 
Pressluftatmer und Filtersysteme. CBRN-Erkunder werden 
eingesetzt, um gefährliche Stoffe zu erkennen und Gefahren-
bereiche abzugrenzen. Das Spezialfahrzeug im Wert von rund 
311.000 Euro wird den Ländern im Rahmen des Zivilschutzes 
vom Bund zur Verfügung gestellt. Im Landkreis Biberach wird 
der CBRN-Erkunder von der Freiwilligen Feuerwehr Biberach 
betrieben.
Landrat Mario Glaser sagte zur Übergabe des CBRN-Erkun-
ders: „Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem neuen Fahrzeug 
noch besser gewappnet sind für zukünftige Herausforderun-
gen.“ Er wünschte den Einsatzkräften allzeit gute Fahrt und 
eine unversehrte Heimkehr von allen Einsätzen.
Oberbürgermeister Norbert Zeidler schloss sich den guten 
Wünschen an und unterstrich die Bedeutung des neuen Fahr-
zeugs für die Feuerwehr: „Unsere Feuerwehrmannschaft en-
gagiert sich ehrenamtlich, oft unter schwierigen und gefähr-
lichen Bedingungen. Mit dem neuen Fahrzeug können sie 
Gefahrensituationen noch schneller und präziser einschätzen 
– das bedeutet mehr Sicherheit für die Bevölkerung und für 
alle, die bereit sind, sich für den Schutz anderer einzusetzen.“
Bereits im Vorfeld der Fahrzeugübernahme wurden zwei Mul-
tiplikatoren geschult. In enger Abstimmung der Freiwilligen 
Feuerwehr Biberach mit dem Landratsamt als untere Katast-
rophenschutzbehörde (UBK) übernehmen sie die Einweisung 
der weiteren Mitglieder des CBRN-Erkunder-Teams, die be-
reits für das Vorgänger-Fahrzeug ausgebildet worden sind.

Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach lädt ein:
Online-Vortrag zum Thema „Pflegegrad beantragen – gut 
vorbereitet zur Begutachtung“
Der Weg zum Pflegegrad ist oft mit vielen Fragen verbunden: 
Wann und wie beantrage ich einen Pflegegrad? Wie läuft die 
Begutachtung durch den Medizinischen Dienst ab? Welche 
Unterlagen sind wichtig? Wie kann ich mich oder meine An-
gehörigen optimal vorbereiten? In einem Online-Vortrag zum 
Thema „Pflegegrad beantragen – gut vorbereitet zur Begut-
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achtung“ vermitteln Daniela Belaroui und Petra Hybner vom 
Pflegestützpunkt am Dienstag, 24. Februar, um 17 Uhr Tipps 
und praktische Beispiele aus der Beratungspraxis. Im Vortrag 
erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie den Be-
gutachtungstermin gut vorbereitet und selbstbewusst meistern 
können. Anmeldung unter https://eveeno.com/Pflegegrad-be-
antragen-gute-Vorbereitung

Das Kreisjugendamt informiert:
Ehrenamtliche Vormünder gesucht – Informationsveran-
staltung im Landratsamt Biberach
Das Jugendamt Biberach sucht ehrenamtliche Vormünder/
Pfleger für Minderjährige. Hierzu findet am Dienstag, 24. Feb-
ruar 2025, 18 Uhr, eine Informationsveranstaltung im Landrat-
samt Biberach, Rollinstraße 18, Biberach statt. Eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wer online an der Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich 
per E-Mail bei Eva Rechsteiner, eva.rechsteiner@biberach.de, 
oder Peter Werner, peter.werner@biberach.de, melden. Die In-
teressierten erhalten die Zugangsdaten am Tag der Veranstal-
tung. Fragen vorab beantworten Eva Rechsteiner und Peter 
Werner unter den Telefonnummern 07351 52-6368 und -6286.

So funktioniert die Vormundschaft:
Wenn Eltern aufgrund von Krankheit, Erziehungsunfähigkeit 
oder Tod die elterliche Sorge nicht wahrnehmen können, be-
stellt das Familiengericht für den Minderjährigen, die Minder-
jährige einen Vormund oder Pfleger. Auch für Minderjährige 
aus dem Ausland, die ohne Elternteil nach Deutschland ein-
reisen, wird ein Vormund bestimmt.
Der Vormund/Pfleger ist rechtlicher Interessenvertreter des 
jungen Menschen und wird vom Familiengericht beaufsichtigt. 
Vormunde oder Pfleger halten Kontakt zwischen dem jungen 
Menschen, den Pflegeeltern beziehungsweise den Einrich-
tungen, Schulen, Ärztinnen und Ärzten, dem Jugendamt und 
anderen Behörden und Beteiligten. Sie vertreten den jungen 
Menschen im Asylverfahren, wirken bei der Hilfeplanung des 
Jugendamts mit, regeln schulische Angelegenheiten, entwi-
ckeln eine berufliche Perspektive mit dem Jugendlichen und 
helfen bei persönlichen Problemen weiter. Eine Aufnahme 
des Mündels im eigenen Haushalt ist damit nicht verbunden. 
Besondere rechtliche oder pädagogische Vorkenntnisse sind 
für dieses Ehrenamt nicht notwendig.

Das Landratsamt informiert:
Außenstellen des Landratsamts in Riedlingen und in Och-
senhausen sind am Fasnetsdienstag, 17. Februar, ge-
schlossen
Am Fasnetsdienstag, 17. Februar 2026, bleiben die Kfz-Zu-
lassungsstelle, das Jobcenter, das Straßenamt und die Kreis-
kasse in Riedlingen geschlossen. In Ochsenhausen sind die 
Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle, das Jobcenter und das 
Jugendamt an diesem Tag geschlossen.

Die Bibliothek/Mediothek informiert:
Bibliothek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum wäh-
rend der Winterferien geschlossen
In den Winterferien bleibt die Bibliothek/Mediothek im 
Kreis-Berufsschulzentrum Biberach von Montag, 16. Febru-
ar bis Freitag, 20. Februar 2026 geschlossen.
Die Rückgabe ausgeliehener Medien ist trotzdem möglich. 
Der dafür eingerichtete Briefkasten befindet sich im Schul-
gebäude, links neben der Eingangstür der Bücherei und ist 
in den Ferien von montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr 
und freitags von 7 bis 12 Uhr zugänglich.
Weitere Informationen zum Angebot der Bibliothek/Mediothek 
gibt es online unter www.mediothekbsz.de.

Weiterer Ausbau geplant: 
Stiftung pro bono BC unterstützt Tauschtreffs des Abfall-
wirtschaftsbetriebs (AWB) im Landkreis
Die Tauschtreffs im Landkreis Biberach stoßen auf große Re-
sonanz. Rund zwei Drittel der abgegebenen Gegenstände 
finden innerhalb von zwei Öffnungsterminen bereits neue Be-
sitzer. Die gemeinnützige Stiftung der Kreissparkasse Biber-
ach, pro bono BC, hat die beteiligten Vereine des Projekts nun 
mit einer Anerkennungsprämie gewürdigt. Zudem unterstützt 
sie die Planungen des Abfallwirtschaftsbetriebs zum Ausbau 
weiterer Tauschtreffs im Landkreis finanziell. Bisher gibt es 
Tauschtreffs in Mittelbiberach/Reute, Schwendi/Schönebürg 
und Riedlingen/Zwiefaltendorf.
Der Betrieb der Tauschtreffs – geschrieben „TauschTreff“ – wird 
vor Ort von Vereinen ehrenamtlich unterstützt. Bei einem Tref-
fen mit den beteiligten Vereinen zog der Abfallwirtschaftsbe-
trieb eine positive Bilanz. Betriebsleiter Frank Förster erinnerte 
an die Entwicklung des Projekts, von der ersten Idee über die 
Pilotphase bis zur Entscheidung des Kreistags, weitere Stand-
orte einzurichten. Die Anerkennungsprämien der Stiftung pro 
bono BC erhielten der Musikverein Reute, der SC Schönebürg 
und die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Zwiefaltendorf für ihr eh-
renamtliches Engagement.
Die „TauschTreffs“ dienen nicht nur der Weiterverwendung 
gut erhaltener Gegenstände, sondern haben sich auch als 
Treffpunkte im Ort etabliert. Viele Besucherinnen und Besu-
cher nutzen das Angebot regelmäßig. Besonders gefragt sind 
unter anderem Fahrräder, Geschirr, Küchengeräte, Spielzeug 
und saisonale Dekorationsartikel.
Der große Zuspruch bringt auch organisatorische Herausfor-
derungen mit sich. So ist der bestehende Standort in Schwen-
di bereits an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Gemeinsam 
mit den beteiligten Vereinen prüft der Abfallwirtschaftsbetrieb 
derzeit unter anderem Verbesserungen bei Standorten und 
Beschilderung.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb sucht zudem weitere Vereine, die 
Interesse haben, einen Tauschtreff zu betreuen. Informationen 
gibt Stefan Schreiber, Koordinator für Kreislaufwirtschaft beim 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Biberach, telefonisch 
unter 07351 52-6781 oder per Email an stefan.schreiber@
biberach.de

Die Realschule Ochsenhausen 
öffnet ihre Türen
Am 31.01.26 öffnete die RSO ihre Türen, um sich vorzustellen 
und vor allem den 4. Klässlern und ihren Eltern die Möglichkeit 
zu geben, sich ein Bild von der Schule, den Fächern und den 
Lehrkräften zu machen.
Zu Beginn stellten die Schülersprecherinnen einige der vielen 
tollen Aktionen der SMV vor. Danach betonte unser ehemaliger 
Schüler Gabriel Haas, dass er eine wunderschöne Schulzeit 
hier hatte und die Entscheidung für die RSO jederzeit wieder 
so treffen würde.
Der Elternbeiratsvorsitzende Herr Claus hob daraufhin spezi-
ell nochmal hervor, dass an der RSO Schule mehr ist als nur 
Unterricht und sich sowohl Eltern als auch Schüler von vielen 
engagierten Lehrkräften ernst genommen fühlen.
Einen wichtigen Beitrag für das Schulleben leistet zudem 
Matthias Schmidt, welcher die Multimedia-AG leitet und Vor-
sitzender des Fördervereins ist, der in vielerlei Hinsicht Unter-
stützung für Schüler und ihre Familien bietet.
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Nachdem die zukünftigen 5. Klässler zu einem Schulhausrund-
gang durch die SMV entlassen wurden, listete Frank Eckardt 
Stärken der RSO auf wie eine enge Zusammenarbeit mit Be-
trieben sowie eine hervorragende Berufsorientierung, unter-
durchschnittlicher Unterrichtsausfall mit 2,2% der Stunden, 
eine gute WLAN-Abdeckung im gesamten Gebäude und ein 
starkes Bewegungs- und Sportangebot.
Er freut sich schon auf die Woche vom Montag, 09. März 
– Donnerstag, 12. März, in welcher man die Kinder an der 
RSO anmelden kann. Für Fragen darf man sich gerne an ihn 
wenden.
Nach dem offiziellen Teil im Foyer durften die Eltern mit ihren 
von der SMV zurückgekehrten Kindern dann das Angebot 
der verschiedenen Fächer nutzen, mit den Lehrkräften ins 
Gespräch kommen oder sich bei der vom Elternbeirat orga-
nisierten Bewirtung verköstigen.

Anmeldung für die Klassenstufe 5 am 
Gymnasium Ochsenhausen
In diesem Jahr können Viertklässler persönlich oder schriftlich 
(per E-Mail bzw. auf dem Postweg) am GO angemeldet wer-
den. Die vollständigen Unterlagen müssen der Schule bis zum 
12. März 2026 vorliegen. Eine persönliche Anmeldung ist im 
Sekretariatdes Hauptgebäudes zu folgenden Zeiten möglich:
Montag, 09. März 2026 bis Donnerstag 12. März 2026, jeweils 
von 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr.
Zur Anmeldung sind die der Grundschulempfehlung beige-
fügten Blätter 1 und 3 oder 2 und 3 sowie der Nachweis der 
Masernimpfung (Impfpass oder Attest über Befreiung von der 
Impfpflicht) vorzulegen.
Bei telefonischer oder digitaler Anmeldung füllen Sie bitte das 
Anmeldeformular sowie die Einverständniserklärungen aus, die 
Sie auf unserer homepage www.gymnasium-ochsenhausen.de 
finden. Wenn Sie Ihr Kind nicht persönlich anmelden, müssen 
die Blätter 1 und 3 oder 2 und 3 der Grundschulempfehlung 
im Original bis spätestens 12. März 2026 um 17.00 Uhr bei 
der Schule abgegeben oder eingeworfen werden.
Für die Eltern von Busfahrschülern gilt: Die Fahrkarten bean-
tragen Sie online unter www.ding.eu/smk.

Einladung zum Infonachmittag an der 
Max-Weishaupt-Realschule Schwendi
Liebe Eltern, liebe Viertklässler,
für Sie und für Euch geht die Grundschulzeit bald zu Ende 
und es beginnt im September 2026 ein neuer Abschnitt in 
der Schullaufbahn.
Um unsere Schule kennenzulernen, bieten wir für Sie und Ihr 
Kind einen Informationsnachmittag an, zu dem wir Sie am
Mittwoch, 25. Februar 2026, von 16:00 Uhr-18:00 Uhr
herzlich einladen.
Auf die Schülerinnen und Schüler wartet ein buntes Programm, 
das sie spielerisch durch die Räume unserer Schule führen 
wird.
Sie als Eltern sind zu einer Infoveranstaltung der Schulleitung 
eingeladen, können die verschiedenen Klassen- und Fach-
räume besichtigen, individuelle Fragen an unsere Lehrkräfte 
stellen oder sich bei Kaffee und Kuchen in unserer Aula mit 
anderen Eltern austauschen.
Das Programm startet mit einem gemeinsamen Auftakt um 
16.00 Uhr und hat ein offenes Ende.
An diesem Nachmittag haben Sie auch bereits die Möglichkeit, 
sich ein Terminfenster für die Schulanmeldung im Sekretariat 
zu reservieren. Alle weiteren Informationen zur Schulanmel-
dung (Termine, Unterlagen, …) finden Sie auf unserer Home-
page (www.max-weishaupt-realschule.de).
Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch!

Max-Weishaupt-Realschule
Hauptstraße 72, 88477 Schwendi
Tel. 07353/98322-100, Fax: 07353/98322-104
sekretariat@weishaupt-rs.bc.schule-bw.de
www.max-weishaupt-realschule.de

Pfarrer Dr. Thomas Amann
Sankt-Urban-Weg 3, 88416 Reinstetten, Tel.: 07352.8261
Gemeindereferentin Sr. Gisela Ibele
Büro Gutenzell, ehem. Konventgebäude: Tel.: 07352.9497455
Geöffnet: Dienstag 14–16 Uhr
Pfarramt Reinstetten Heike Miller Tel. 07352.8261
Geöffnet: Montag 15–17 Uhr, Donnerstag 9–11 Uhr
Kirchenpflegerin Regina Laubheimer
Nach Vereinbarung: Regina.Laubheimer@drs.de; 
Tel. 0162.6781471
Sie erreichen unser Seelsorgetelefon in dringenden Fällen: 
49 157 5597 1808.

Kirchliche Nachrichten für die Zeit vom 14.–22.2.2026

Samstag, 14.2.
18:00 Uhr Vorabendmesse in Reinstetten
Sonntag, 15.2. – 6. Sonntag im Jahreskreis
08:30 Uhr Eucharistiefeier in Laubach
10:00 Uhr Eucharistiefeier als Narrenmesse in Gutenzell
Mittwoch, 18.2. – Aschermittwoch
Beginn der vorösterlichen Fastenzeit
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Ascheauflegung in Gutenzell
19:00 Uhr Eucharistiefeier mit Ascheauflegung in Reinstetten
Samstag, 21.2.
18:00 Uhr Vorabendmesse in Hürbel
Sonntag, 22.2. – 1. Fastensonntag
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Reinstetten (+Maria u. Franz 

Kehrle, Erika u. Josef Kehrle)
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Laubach (+Zita u. Paul Grieser; 

Franz Grieser)
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Gutenzell

In der Seelsorgeeinheit St. Scholastika wird wie folgt der 
Rosenkranz gebetet:
Montag: 13:30 Uhr in Hürbel; 17:00 Uhr Friedensrosenkranz 
in Gutenzell; 17:00 Uhr Friedensrosenkranz in Reinstetten
Dienstag: 17:00 Uhr in Reinstetten
Donnerstag: 13:30 Uhr Laubach; 17:00 Uhr in Gutenzell
Freitag: 13:30 Uhr in Eichen; 14:00 Uhr in Wennedach
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Traditionelles Funkenbrezel-Würfeln am 19.2.
Mit Würfelglück und kleinem Einsatz erspielst du dir deine Fun-
ken-Brezel aus süßem Hefeteig zum mit nach Hause nehmen: 
Die Tradition des „Funkenring-Würfelns“ fand überwiegend 
in Oberschwaben und im Allgäu am Funkensonntag statt. 
Da wurde in vielen Wirtshäusern zum Frühschoppen um sog. 
„Funkenringe“, einen Hefekranz gewürfelt. Diese Tradition 
lässt der Frauenbund Reinstetten in leicht veränderter Form 
am Donnerstag nach Aschermittwoch wieder aufleben.
Groß und Klein sind zu diesem geselligen Abend recht herzlich 
eingeladen: Donnerstag 19. Februar ab 19:00 Uhr im Gasthof 
„Hecht“ in Reinstetten. Um gut planen und genügend Brezeln 
beim Bäcker bestellen zu können, ist eine Anmeldung bis 
Fasnets-Sonntag, 15. Februar erforderlich (Elke Schoch, Tel. 
07352 911882 oder über die Whats-App-Gruppe des Frau-
enbundes Reinstetten). Wie immer sind auch Nichtmitglieder 
gerne willkommen!

Treffpunkt Frauen am 23.2. in Hürbel
Montag, 23.02.2026, 19:30 Uhr Kath. Gemeindehaus.
Du möchtest Dich austauschen, einander kennenlernen, Zeit 
in wertschätzender Gemeinschaft verbringen? Dann laden wir 
Dich herzlich zum Treffpunkt Frauen in Hürbel ein. Bitte gleich 
Termin vormerken.

Treffpunkt Mittagstisch am 26.2. in Hürbel
Das Küchenteam kocht wieder am Donnerstag, 26. Febru-
ar 2026, 12:00–14:00 Uhr. Menü: Suppe – Fleischküchle mit 
Kartoffelsalat und Nachtisch. Dazu sind ALLE eingeladen, die 
gerne in Gemeinschaft essen. Vorschau: nächster Mittagstisch 
Dienstag, 24. März

Männergesangverein Gutenzell-Hürbel
In der ehemaligen Klosterkirche Gutenzell gibt der Männer-
gesangverein Gutenzell-Hürbel traditionell zum Dreikönigstag 
ein Krippenkonzert. Auch in diesem Jahr fand dieses Konzert 
großen Anklang und nahm in der weihnachtlich geschmück-
ten Kirche das Geheimnis der Menschwerdung Christi zum 
Abschluss der Festtage nochmals auf. Dafür sind wir als Kir-
chengemeinde dem Männergesangverein dankbar und möch-
ten uns zudem für eine gute Spende von 400 € für den Erhalt 
der Klosterkirche aufrichtig bedanken.

Neuanmeldung für das Kindergartenjahr 2026/2027 am 
02.03.26 und 03.03.26
Klein, aber Oho: Mit 45 Kindergartenplätzen sind wir über-
schaubar und bieten doch Großes. Ihre Kinder nehmen wir 
ab dem zweiten Lebensjahr auf. Lernen Sie uns kennen und 
machen Sie sich einen ersten Eindruck von der Einrichtung – 
wir sind am 02.03.26 und 03.03.26 von 16:30–18:00 Uhr für 
Sie da und beantworten gerne Ihre Fragen.
Dazu laden wir Sie, liebe Eltern, mit Ihrem Kind ganz herz-
lich ein. Angemeldet werden können alle Kinder, die bis zum 
30.06.2027 zwei Jahre alt werden. Wir freuen uns auf Sie!
Unsere Telefonnummer für die Terminabsprache: 07352/2535 
oder: E-Mail: DonBosco.Gutenzell-Huerbel@kiga.drs.de
Ihr Kindergartenteam Don Bosco Hürbel

Evangelische Kirchengemeinde
Rottum-Rot-Iller

Pfarramt Kirchdorf Pfarramt Ochsenhausen
Geschäftsführendes Pfarramt
Eichenstraße 13 Poststraße 48
88457 Kirchdorf  88416 Ochsenhausen
07354 / 444 07352 / 9383170
E-Mail: Gemeindebuero. E-Mail: Gemeindebuero.
Rottum-Rot-Iller@elkw.de Rottum-Rot-Iller@elkw.de

Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Dienstag 9 bis 12 Uhr  Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 9 bis 12 Uhr  Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 15 bis 19 Uhr

Pfarrerin Ulrike Ebisch
Ulrike.Ebisch@elkw.de

Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und 
es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die 
Propheten von dem Menschensohn. (Lukas 18,31)

Sonntag vor der Passionszeit, 15. Februar 2026, Estomihi:
09.15 Uhr Gottesdienst im Evang. Gemeindezentrum Och-

senhausen 
10.45 Uhr Gottesdienst in der Diasporakirche Erolzheim
 jeweils mit Pfrin i.R. Gertrud Hornung 

Besichtigen Sie die Ausstellung 
zur Jahreslosung 2026 mit Wer-
ken regionaler Künstlerinnen und 
Künstler im Evang. Gemeinde-
zentrum Kirchdorf.
Die Ausstellung ist jeweils nach 
dem Gottesdienst am Sonntag 
bis 16:00 Uhr geöffnet.

Individuelle Besichtigungszeiten können mit dem Gemeinde-
büro vereinbart werden (Tel. 07354/444)

GEMEINDEGRUPPEN UND –KREISE:
GPZ-Kaffeetreff
Montag, 16. Februar 2026, 14.30 Uhr, Evang. Gemeindezen-
trum Ochsenhausen

Kirchenchorprobe:
Montag, 16. Februar 2026, 19.30 Uhr, Evang. Gemeindezen-
trum Kirchdorf

AK Spurwechsel, „Skilanglaufen und Winterwanderung“:
Mittwoch, 18. Februar 2026, 9.00 Uhr, Treffpunkt Sportheim 
Ochsenhausen

Konfirmandenunterricht:
Mittwoch, 18. Februar 2026 KEIN Unterricht -Fasnetsferien-

Posaunenchor:
Mittwoch, 18. Februar 2026, 19.30 Uhr, Diasporakirche Erolz-
heim

Gebetskreis:
Donnerstag, 19. Februar.2026, 18.00 Uhr, Evang. Gemeinde-
zentrum Ochsenhausen

Kinderferienwoche Kirchdorf -Vorbereitungswochenende 
für Mitarbeitende
Samstag, 21.Februar 2026, 18.00 Uhr – Sonntag, 22. Februar 
2026, 17.00 Uhr
evang. Gemeindezentrum Kirchdorf.
Wir übernachten dort. Bitte Schlafsack und Isomatte o.ä. 
mitbringen.

Wir erkunden gemeinsam die Kirchengemeinde Rottum-Rot-Il-
ler und lernen auch einander dabei etwas kennen. Ein Bus 
bringt uns von Station zu Station. In den Bus kann man schon 
vor dem Gottesdienst zusteigen. Wer will kann aber auch 
selbst fahren oder nur zu einer Station dazustoßen. Kosten, 
Busfahrt: 5 €/ Person (wird in bar eingesammelt), Mittagessen 
auf Spendenbasis.
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Anmeldung mit dem QR -Code bis Dienstag 24.2.2026
oder telefonisch am Dienstagvormittag
im Gemeindebüro Kirchdorf
unter Tel: 07354/444

UNTERWEGS MIT GOTT
Ein wandernder Gottesdienst
Mache dich auf
und durchziehe das Land.
(1. Mose 13,17)
Vier Orte • Eine Busfahrt 
Ein wandernder Gottesdienst
1.03.2026
Für mehr Informationen und An-
meldung QR-code scannen:

Busfahrt
Einstieg in den Bus:
8:30 Kirchdorf, Rathaus
8:50 Erolzheim, Realschule / 
Festhalle 

9:15 Erlenmoos, Rathaus / Bushaltestelle Post
10:00 Ochsenhausen, ev. Kirche
(nach der 1. Station)
Rückfahrt zu den Einstiegsstellen mit dem Bus 
ca. 13:45 / 14 Uhr.
Stationen auf dem Weg:
1 Station 1 9:30 Ochsenhausen
2 Station 2 10:20 Rot a.d. Rot
3 Station 3 11:10 Erolzheim
4 Station 4 12:00 Kirchdorf
Evangelische Kirchengemeinde 
Rottum-Rot-lller

Neue Bankverbindung:
Aufgrund unserer Fusion zur Kirchengemeinde Rottum-Rot-Il-
ler hat sich auch unsere Bankverbindung geändert:
Kreissparkasse Biberach
Kirchengemeinde Rottum-Rot-Iller
IBAN DE 68 6545 0070 0000 8016 63
BIC SBCRDE66XXX
Verwenden Sie bitte für alle Überweisungen und Spenden ab 
sofort die neue Bankverbindung.

Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen Hinweise auf unse-
rer Homepage:

Unsere neue Homepage ist unter 
www.evkirche-rottum-rot-iller.de online.

Pferdefreunde Gutenzell e.V.
Generalversammlung
Die Generalversammlung der Pferde-
freunde Gutenzell e.V. fand am Sonn-
tag, den 01.02.2026, im Feuerwehrhaus 
in Gutenzell statt. Nach der Eröffnung 
der Versammlung begrüßte der erste 
Vorstand Roland Miller alle Anwesen-

den. Besonders hieß er Bürgermeister Thomas Jerg, die an-
wesenden Gemeinde- und Kirchengemeinderäte, die Vertreter 
der Vereine sowie alle Mitglieder und Nichtmitglieder willkom-
men. Nach der Vorstellung der Tagesordnungspunkte folgte 

die Totenehrung. Im Anschluss berichtete die Schriftführerin 
Nadine Kolb über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Ver-
einsjahres. Sie ging dabei unter anderem auf die Teilnahmen 
an den Blutritten, das Kinderferienprogramm, den Jahresab-
schluss sowie das Weidefest und den Fuhrmannstag ein. Die 
zweitägige Veranstaltung stellte einen besonderen Höhepunkt 
im Vereinsjahr 2025 dar und war ein voller Erfolg. Als nächster 
Tagesordnungspunkt folgte der Kassenbericht des Kassiers, 
der die Ein- und Ausgaben des vergangenen Vereinsjahres er-
läuterte. Anschließend berichteten die Kassenprüfer Gottfried 
Haf und Bernadette Miller über die durchgeführte Kassenprü-
fung. Bürgermeister Thomas Jerg richtete ein Grußwort an die 
Versammlung und bedankte sich für die gute Vereinsarbeit 
der Pferdefreunde Gutenzell sowie für die Repräsentation der 
Gemeinde bei den Blutritten und die gute Zusammenarbeit. 
Anschließend übernahm er die Entlastung der Vorstandschaft 
sowie die Durchführung der Wahlen. Gewählt wurden Roland 
Miller als erster Vorstand, Nadine Kolb als Schriftführerin so-
wie die Beisitzer Norbert Wiest, Ines Huchler, Eduard Redin-
ger und Michaela Bühler. Unter dem Tagesordnungspunkt 
„Termine“ wurden die Termine für das kommende Vereinsjahr 
bekannt gegeben. Diese werden auf der Homepage www.
pferdefreunde-gutenzell.de veröffentlicht. Da keine weiteren 
Anträge gestellt wurden, bedankte sich Roland Miller bei al-
len Anwesenden, bei der Gemeinde Gutenzell-Hürbel sowie 
bei den beteiligten Vereinen für die gute Zusammenarbeit und 
schloss die Versammlung.

Fasnetsgemeinschaft 
Gutenzell
Goddazeller Fasnet

Dr Fasnetsauftakt z´Goddazell
war ganz oifach sensationell
beim ersta Ball war echt was los
Programm und Stimmung grandios
am Rosamontag folgt Teil zwei

es lohnt sich echt drbei zom sei
om achte startet das Programm
dr Gige sait d´Akteure an.
Dr Hebbe kommt mit ma Leierkasta dr her 
d´VfBler werbet fir d´Bundeswehr
d´Schmalzbude handlet mit Allerlei
vier flotte Tanzgruppas sand mit drbei
a Märchen wird von de Bohle neu interpretiert
ond d´Musik diverse Talente präsentiert.
Noch em Programm – au scho Tradition
spielt Combo Six zom Tanzmarathon.
Zom Fasnetsspektakel ladet herzlich ei
dr Sport- ond dr Musikverei.

Der Sport- und Musikverein Gutenzell laden zur Goddazeller 
Fasnet 2026 ein:
Fasnetssonntag 15.02.2026
Jugenddisco
ab der 3. Klasse ab 17:00 Uhr
für Klasse 3 und 4 bis 20:30 Uhr
ab Klasse 5 bis 22:00 Uhr
in der Festhalle

Rosenmontag 16.02.2026
Rosenmontagsball
in der Festhalle
Einlass ab 18:30 Uhr
Programmbeginn 20 Uhr
Anschließend Fasnetsparty
mit Combo Six



12 Amtsblatt Gutenzell-Hürbel Freitag, 13. Februar 2026

Kinderfasnet am Fasnetsdienstag
Am Fasnetsdienstag hat es Tradition, dass die kleinsten Nar-
ren „Goddazeller Fasnet“ feiern: Los geht es um 13:30 Uhr 
mit dem Umzug vom Torbogen zur Festhalle. Dort stehen an-
schließend die „Nachwuchs Akteure“ des Kindergartens und 
der Grundschule auf der Bühne. Sie haben ein kunterbuntes 
Programm vorbereitet und freuen sich darauf, dieses zahlrei-
chen kleinen und großen Besuchern präsentieren zu dürfen.

Ein glückselige Fasnet wünscht die
Fasnetsgemeinschaft Gutenzell
Sport- und Musikverein Gutenzell

Einladung zum Fasnetsomzug
Jong ond alt, es bald scho geit 
den Höhepunkt der Fasnetszeit:
Dr Omzug naht scho Schritt für Schritt,
drom kommet alle, machet mit,
sprenget, jucket, lachet, schreiet,
Ziggerla en d‘ Menge keiet,
ob en dr Gruppe, ob alloi,
oder standet na an Roi,
dend de Maschgrer wenka zua
ond gand en d‘ Halla nauf en Ruah.
Do könnet Ihr ens Warme hocka
ond beim Programm erscht reacht frohlocka!
Om halb zwoi, do ziaht ma los
auf geht‘s, des wird grandios!

Gartenbauverein Gutenzell
Generalversammlung des Gartenbauver-
eins Gutenzell e.V.
Die turnusgemäße Generalversammlung 
findet am 01. März 2026 um 18.30 Uhr im 
Gasthaus Dore statt. 
Tagesordnungspunkte:

• Bericht des Vorstands
• Bericht des Kassiers
• Wahlen (2.Vorsitzender, Kassier, Beisitzer)
Der Gartenbauverein Gutenzell e.V. lädt hierzu herzlich ein.

VfB Gutenzell e.V.
Aktive
Vorbereitungsspiele
So., 22.02.26, 16.00 Uhr VfB Gutenzell - SF 
Schwendi

Witterungsbedingt können sich kurzfristige Änderungen er-
geben. Aktuelle Infos unter www.vfb-gutenzell.de oder auf 
unserem Instagram-Kanal.
Bezirksliga
So., 01.03.26 15.00 Uhr SV Sigmaringen - VfB Gutenzell

Deutsches Rotes Kreuz
Jetzt Blut spenden und Reise nach Mailand gewinnen
Das DRK ruft zur guten Tat auf: Die Blutspende ist die ein-
fachste Möglichkeit um Leben zu retten. Unter allen Le-
bensretter*innen verlost der DRK-Blutspendedienst drei 
exklusive Reisen in die Modemetropole Mailand.

Täglich werden allein in Baden-Württemberg und Hessen 3000 
Blutspenden benötigt. Patient*innen aller Altersklassen sind 
auf eine kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewie-
sen. Viele Menschen merken erst, wie wichtig eine Blutspende 
ist, wenn sie selbst oder ihr Umfeld durch einen Unfall oder 
eine Krankheit plötzlich Blut benötigen. Der DRK-Blutspen-
dedienst appelliert an alle Unentschlossenen: Es ist nie zu 
spät für die gute Tat.
Verlosungsaktion: Blut spenden, Koffer packen und Mai-
land genießen. Unter allen Blutspender*innen verlost der 
DRK-Blutspendedienst vom 23. Februar bis 31. März 2026 
drei exklusive Städtereisen für je zwei Personen nach Mailand.
So einfach geht’s: Einfach einen Blutspendetermin im Akti-
onszeitraum buchen, Blut spenden und danach online an der 
Verlosung teilnehmen.
Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden Inter-
essierte unter: www.blutspende.de/mailand
Die Blutspende gehört zu den einfachsten und schnellsten 
guten Taten: Benötigt wird maximal eine Stunde Zeit, davon 
dauert die reine Blutentnahme nur etwa zehn Minuten. Abge-
nommen werden 500 Milliliter Blut. Gespendet werden darf 
sogar mehrfach im Jahr im Abstand von 56 Tagen – Frauen 
dürfen bis zu vier, Männer bis zu sechs Mal innerhalb von 12 
Monaten spenden.
Nora Löhlein, Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes 
Baden-Württemberg – Hessen betont: „Besonders für neue 
Spender*innen bietet die erste Blutspende ein wertvolles Plus: 
Wenige Wochen nach der ersten Blutspende erfährt man die 
eigene Blutgruppe - eine Information, die im Notfall lebens-
rettend sein kann.“ Der DRK-Blutspendedienst bietet in der 
Region Hessen und Baden-Württemberg täglich eine Vielzahl 
an Terminen an.

NÄCHSTER TERMIN in 88477 SCHWENDI
Freitag, dem 27.02.2026
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Veranstaltungshalle, Hauptstr. 74
Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine

Kurse beginnen  
beim Bildungswerk Ochsenhausen
Anmeldung und Information unter Tel.: 07352/202 893, info@
bildungswerk-ochsenhausen.de, www.bildungswerk-ochsen-
hausen.de oder im Büro, Bahnhofstraße 22, 88416 Ochsen-
hausen. Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr  
und Dienstag und Donnerstag von 14.00 – 16.00 Uhr.

Tanzen und entspannen Eine Einführung in die Tanztherapie 
mit Maria Trageser, immer mittwochs an 6 Terminen ab 25. 
Februar von 18 – 19.30 Uhr in der Alten Schule, Ziegeleistr. 7, 
Wennedach, Saal, Kursgebühren: 54,00 €, Nr. 261.3GB.410 
Erlebe deine Lebendigkeit neu - durch freien Tanz, Achtsam-
keit und bewussteres Atmen. Entdecke Freude und Kreativität, 
finde Entspannung und tanke neue Kraft für den Alltag. Bitte 
mitbringen: Tanzschläppchen/Hallenturnschuhe, Handtuch, 
Getränk, Matte und Decke für Entspannung zum Abschluss. 
Tanzkurs für Hochzeiten und weitere Notfälle mit Andreas 
Zopf und Kirsten Zopf-Spazier, immer mittwochs an 5 Terminen 
ab 25. Februar von 19.30 bis 21 Uhr in der Turnhalle Schloss-
bezirk, Schloßbezirk 11, Ochsenhausen, Kursgebühr: 76,00 € 
Preis pro Paar, Nr. 261.3GB.571 Crashkurs für Schulabschluss-
bälle, Hochzeiten und andere »Notfälle«. Wenn Sie eine gute 
tänzerische Figur abgeben und sich auf die Schnelle die wich-
tigsten Tanzschritte aneignen wollen, ist das der ideale Kurs. 
Sie lernen Langsamer Walzer, Wiener Walzer und Discofox.
Bitte mitbringen: Bequeme Schuhe mit glatter Sohle und ein 
kaltes Getränk.
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Power Latin meets Hip-Hop Teenies Alter: 10 - 13 Jahre 
mit Sandra Lamitschka, immer donnerstags an 9 Terminen ab 
26. Februar von 18 – 18.45 Uhr in der Kapfhalle (Nebenein-
gang), Jahnstraße 1, Ochsenhausen, Kursgebühr: 46,80 €, 
Nr. 261.2K.322 Für alle coolen Kids und Jugendlichen, die 
Lust auf trendige Moves und angesagte Musik haben. Hier 
verbinden wir Latin Beats mit HipHop-Stil, altersgerecht und 
mit viel Energie.
Bitte mitbringen: Sportkleidung, Handtuch, Hallenturnschuhe 
und Getränk.

Power Latin meets Hip Hop Adults Jugendliche und Er-
wachsene mit Sandra Lamitschka, immer donnerstags an 9 
Terminen ab 26. Februar von 19 bis 19.45 Uhr in der Kapfhalle 
(Nebeneingang), Jahnstraße 1, Ochsenhausen, Kursgebühr: 
46,80 €, Nr. 261.3GB.570 Ein kraftvoller Kurs für Jugendliche 
ab 14 Jahren und Erwachsene jeden Alters, die Spaß an mo-
derner Musik und Tanz haben.
Bitte mitbringen: Sportkleidung, Handtuch, Hallenturnschuhe 
und Getränk.

Meine mentale Werkzeugkiste – Hilfe zur täglichen Selbst-
hilfe in unsicheren Zeiten mit Iris Espenlaub am Samstag, 
28. Februar von 13 bis 17 Uhr im Familienzentrum im Städt. 
Kindergarten, Riedstraße 40, Ochsenhausen, Raum 2 im 1. 
OG, Kursgebühr: 33,00 € zzgl. Begleitmaterial, Nr. 261.5BP.202 
Die heutige Zeit fordert uns. Vieles vermag uns schnell aus 
dem Gleichgewicht zu bringen. Gut also, wenn wir Strategien 
und „Werkzeuge“ im Gepäck haben und wissen, was uns Halt 
und eine gewisse Sicherheit gibt. Sich selber beruhigen oder 
aktivieren zu können, Klarheit zu finden, mit Belastendem kon-
struktiv umzugehen, gelassener zu werden, die eigene Mitte zu 
finden und vieles mehr sind nur einige Beispiele dafür. Wenn 
etwas geschieht, das uns aus dem Gleichgewicht bringt, dann 
ist es gut, mit „Werkzeugen“ gerüstet zu sein.
Mit Übungen, Impulsen und lebenspraktischen Ansätzen be-
arbeiten wir das Thema gemeinsam und entdecken hilfreiche 
Werkzeuge – für mehr Lebensqualität und Leichtigkeit im All-
tag. Bitte Schreibzeug mitbringen.

Kinderbasar „Alles rund ums Kind“
Wir, das Basarteam von Obersulmetingen, veranstalten am 
21.02.2026 von 14 Uhr bis 16 Uhr ein Frühling/Sommer Kinder-
basar „Alles rund um das Kind“ in der Mehrzweckhalle in Unter-
sulmetingen, Obersulmetingerstraße 56, neben dem Sportplatz.
Zum Verkauf stehen neben Baby-und Kinderkleidung auch 
Umstandsmode, Schuhe, Spielwaren, Bücher, Kinderwagen, 
Fahrzeuge uvm.
Es gibt auch Kaffee und Kuchen (auch gerne zum Mitnehmen)
Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken zu Gute.
Ihr Basarteam Obersulmetingen

Laienbühne Steinhausen an der Rottum
Laienbühne Steinhausen spielt Komödie „Von allen Geis-
tern verlassen“
Die Spieler der Laienbühne Steinhausen an der Rottum sind 
fleißig am Proben für das diesjährige Theaterstück „Von allen 
Geistern verlassen“.
Im Stück geht es um die Schwestern Hermine und Erna, die 
vor Kurzem in ein altes Haus im Ort eingezogen sind. Hermine 
arbeitet unter dem Künstlernamen „Madame Olga Kutschero-
va“ als Wahrsagerin und hält so sich selbst, ihre Schwester 
und ihre Angestellte Walli über Wasser.
Bei einer Geisterbeschwörung mit ihrer besten Stammkundin, 
der Frau des Bürgermeisters, läuft einiges gewaltig aus dem 
Ruder. Ist sie jetzt von allen Geistern verlassen?
Termine sind:

21. März 14 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung, kein Kar-
tenvorverkauf) 
21. März 19.30 Uhr | 27. März 19.30 Uhr | 28. März 19.30 Uhr 
in der Turn- und Festhalle in Steinhausen an der Rottum.
Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.
Infos zum Kartenvorverkauf:
Am Samstag, 21. Februar von 8.30 -11 Uhr gibt es einmalig 
die Möglichkeit, Karten vor Ort im Vereinsheim der Laienbühne 
in Steinhausen a.d Rottum (Jahnstr. 10, ehemaliges Raibage-
bäude) zu kaufen.
Am Sonntag, 22. Februar startet dann der Onlineverkauf unter 
www.laienbuehne-steinhausen.de.
Weitere Infos sind auf der Webseite der Laienbühne, sowie auf 
Instagram zu finden (laienbuehne_steinhausen).

Caritas hält Info-Vortrag  
zum Thema „Vorsorge treffen“
Jeder Erwachsene sollte eine Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht haben - ganz egal in welchem Alter. Daher lädt die 
Caritas am Donnerstag, den 19. Februar zu einem Info-Vortrag 
in den Gasthof Adler in der Ulmer Str. 24 nach 88480 (Ach)
Stetten ein. Um 14:30 Uhr beginnt der Seniorennachmittag 
mit Kaffee und Kuchen, um 15:30 Uhr beginnt der Vortrag. 
Alle Interessierte sind herzlich willkommen. Kosten fallen kei-
ne an, ohne Eintritt und Anmeldung, um eine Spende für die 
Caritas wird gebeten.
Ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann jeden jederzeit 
treffen. Mit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
soll vorgesorgt werden, dass die ganz persönlichen Werte-
vorstellungen um-gesetzt werden, auch wenn man sich nicht 
mehr äußern kann.
Doch was gibt es zu beachten? Welche geeigneten Vordru-
cke gibt es? Wie kann mit besonderen Familienkonstellatio-
nen umgegangen werden und wie regle ich meinen digitalen 
Nachlass?
Solche und weitere Fragen sind Thema im Vortrag der Ca-
ritas-Mitarbeiterin Sonja Hummel. Wer ein Einzelgespräch 
wünscht, kann einen Sprechstunden-Termin mit einem ge-
schulten Ehrenamtlichen vereinbaren. Die Information ist für 
alle Menschen zugänglich, kostenfrei und unabhängig von 
Religion und Herkunft. Weitere Informationen sind unter
www.lebensfaden.org zu finden.

Christliche Gemeinde Erolzheim e.V.
Gottes Wort für diese Woche.
Aus dem 1.Johannes-Brief.
Der Apostel Johannes schreibt in seinem 1. Brief an die 
in alle Welt zerstreuten Christen:“ Das schreibe ich euch, 
damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr 
an den Namen des Sohnes Gottes glaubt“(1.Joh., Kapitel 
5, Vers 13).
Johannes geht es in seinem Brief auch darum, dass er den 
Christen, die damals nach der Zerstörung von Jerusalem im 
Jahr 70 n.Chr. in alle Welt zerstreut wurden, wieder Mut, Zu-
versicht und Sicherheit in ihrem Glauben gab. Sie standen 
mit ihrem Glauben oft allein, waren Anfeindungen und Irrleh-
ren ausgesetzt. Früher konnten sie sich in der Gemeinde in 
Jerusalem gegenseitig ermutigen uns stärken, jetzt waren sie 
auf sich selber gestellt. Johannes ruft ihnen die Grundlagen 
ihres Glaubens wieder in ihr Gedächtnis zurück und erinnert 
an die ewig geltenden Zusagen Gottes. Damals gab es ja die 
Heilige Schrift nicht so in ihrer kompletten Fassung wie heute, 
daher war es für die Christen der damaligen Zeit sehr wichtig, 
solche Briefe zu bekommen.
Heute halten wir das gesamte Wort Gottes in einem Buch 
zusammengefasst in Händen. Wir können die Verheißun-
gen und Zusagen Gottes vielfältig nachlesen. Suchen Sie 
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einmal in Ihrer Bibel-Konkordanz die Worte „ewig, oder 
erretten“- Sie werden staunen!
Aber auch heute wie damals wird dem Wort Gottes nicht immer 
geglaubt. Manche sagen: „Gott wird es schon recht machen, 
am Ende wird alles gut!“ Das sagt die Bibel, Gottes Wort, so 
nicht! Wozu hat Gott Seinen Sohn auf die Erde geschickt? 
In Ihm allein ist die Erlösung! Wir müssen Ihn in Glauben 
annehmen, unsere Sünden bekennen und bereuen und Ihn 
Herr in unserem Leben sein lassen.
Um die Menschen zu gewinnen, hat Gott das Kostbarte, 
Teuerste und Wertvollste in die Waagschale gelegt: Sei-
nen Sohn. Johannes schreibt in seinem Evangelium, Kap. 
3, Vers 16: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass 
Er Seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an Ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat!“ 
Glauben Sie das? Gott will, dass a l l e Menschen zu Ihm 
finden, auch Sie!
Lesen Sie bitte den 1. Johannesbrief ganz durch und bit-
ten Sie den Heiligen Geist, dass Er Ihnen diese Worte 
aufschlüsselt.

Herzliche Einladung zu einer Vortragsreihe mit Erwin Keck:
„Die Zukunft war gestern- warum wir der Bibel heute ver-
trauen können“.
Nach dem Vortrag über die Prophetien zum Kommen von 
Jesus spricht er am Dienstag, den 17.2.2026 gezielt über 
die genauen Vorhersagen des Todestages und der Auf-
erstehung Jesu. Diese wurden viele Jahre vor Jesus auf 
der Erde war, gemacht und trafen auch genauso ein. Der 
Redner wird diese an Hand vieler Prophezeiungen aus 
dem Alten Testament belegen.
Beginn 19.3o Uhr in den Räumen der Christlichen Gemein-
de Erolzheim, Espachstrasse 6.
Eintritt frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Es grüßt Sie die Christliche Gemeinde Erolzheim e.V.

Kloster Bonlanden
Ganz Ohr - einfach mal reden
Unter dem Leitwort „ganz Ohr - einfach mal reden“ zu einer 
breiten Themenvielfalt wie: Mein Glaube - ein Fragezeichen … 
Gott, was tut er eigentlich …Corona, Krieg - und was kommt 
dann …ich fühle mich allein bei der Erziehung meiner Kinder 
… Wie finde ich heraus, was richtig ist …, bietet Diplom-Theo-
loge Paul Stollhof, Bad Saulgau, Gespräche an.
Paul Stollhof war 20 Jahre in der Ausbildung von Erzieher*in-
nen, Heilerziehungspfleger*innen, Heilpädagog*innen tätig und 
war 20 Jahre pädagogischer Leiter franziskanischer Schulen.
Zu „ganz Ohr - einfach mal reden“ sind Sie eingeladen, jeden 
Freitag zwischen 13.00 und 17.00 Uhr im Tagungszentrum 
Kloster Bonlanden, nach Voranmeldung unter TEL + 49 157 
50342731.

Kloster-Café
Unser Kloster-Café ist täglich geöffnet:
montags bis freitags von 12.00 bis 17.00 Uhr; 
samstags und sonntags/feiertags von 10.00 bis 17.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
INFO - www.kloster-bonlanden.de

vhs Illertal
Kurse beginnen und es sind noch Plätze frei:
Donnerstag, 19.02.2026
ONLINE: Zeit für mich (Sabrina Hölzl) 4 Termine, 20 – 20:45 Uhr.
Montag, 23.02.2026
English für Senioren (A1.2) - Für Anfänger mit Vorkennt-
nissen (Ulrike Lauer-Pöpperl) 11 Termine, 9:30 – 11 Uhr, vhs 
Illertal, Seminarraum, Erolzheim

Gymnastik 60+ für Frauen (Ingrid Schad) 10 Termine, 15:30 
– 16:30 Uhr, Schule Berkheim, Turnhalle
Gymnastik 60+ für Frauen (Ingrid Schad) 10 Termine, 17 – 18 Uhr,  
Mehrzweckhalle Erolzheim
English für den Urlaub (A1) (Ulrike Lauer-Pöpperl) 11 Termine, 
18 – 19:30 Uhr vhs Illertal, Seminarraum, Erolzheim
Modern Dance Basics (Susanne Lober) 10 Termine, 18:30 – 
20 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim
Dienstag, 24.02.2026
Pilates am Morgen für Fortgeschrittene (Adelinde Bek)  
11 Termine, 9:30 – 10:30 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim
English – A Mixed Bag (B1-B2) (Ulrike Lauer-Pöpperl)  
11 Termine, 9:30 – 11 Uhr, vhs Illertal, Seminarraum, Erolzheim
Mittwoch, 25.02.2026
English für Anfänger (A1) (Ulrike Lauer-Pöpperl) 11 Termine, 
9:30 – 11 Uhr, vhs Illertal, Seminarraum,
Erolzheim
Pilates für leicht Fortgeschrittene (Adelinde Bek) 11 Ter-
mine, 17:30 – 18:30 Uhr, Illertalschule Bonlanden, Turnhalle
Italienisch für leicht Fortgeschrittene (Ende A1) (Heike 
Geiselmann) 10 Termine, 18 – 19:30 Uhr, vhs Illertal, Semi-
narraum, Erolzheim
Französisch am Abend A2 für Fortgeschrittene (Céline Al-
brecht) 11 Termine, 19 – 20:30 Uhr, Grundschule Tannheim
Ballett Erwachsene Anfänger (Nadine Erben) 8 Termine,  
19 – 20 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim
NEU! Hoopdance für Erwachsene (Level: Anfänger) (Sarah 
Abrell) 5 Termine, 20 – 21:15 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim

NEU! Hoopdance für Erwachsene (Level: Anfänger)
(Sarah Abrell)
Entdecken Sie die Welt des Hoopdance! Dieser Kurs ist für 
alle geeignet, die aktiv sein möchten und Bewegung sowie 
Tanz für wichtig halten. Vorerfahrung sind nicht nötig, auch 
nicht das klassische Bauchhooping. Es werden Schritt für 
Schritt die Grundlagen des Hoopdance erlernt, die Kurster-
mine sind aufeinander aufbauend. Wir starten mit einzelnen 
Tricks und setzen diese am Ende zu einer Choreographie 
auf Musik um. Im Gegensatz zu Hoopfitness stehen beim 
Hoopdance die Tricks und Bewegungen mit dem Reifen 
sowie der Tanz im Vordergrund. Es werden vor allem die 
Koordinationsfähigkeit, Beweglichkeit und die eigene Kör-
perwahrnehmung gefordert. 5 Termine, ab 25.02.2026, 20 
– 21:15 Uhr, Mehrzweckhalle Erolzheim.

Auf unserer Website www.vhs-illertal.de finden Sie detail-
lierte Informationen zu den Kursen.

Ausschreibung Kulturlandschaftspreis 
2026
Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen Pfle-
ge und Entwicklung von Kulturlandschaften
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württem-
berg vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsfor-
men kümmern, können sich um den Kulturlandschaftspreis 
2026 bewerben. Einsendungen sind bis zum 30. April möglich.
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschich-
te unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den 
bewussten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie 
stiften Identität und sind Teil unserer Heimat. Alle, die sich um 
ihren Erhalt sorgen, sind Vorbilder und verdienen öffentliche 
Anerkennung“, erläutert Dr.Bernd Langner, Geschäftsführer 
des Schwäbischen Heimatbundes, die Intention des Preises. 
Besonderes Augenmerk richtet die Jury auf die Verbindung 
traditioneller Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, 
zum Beispiel zur Vermarktung der Produkte und zur Öffent
lichkeitsarbeit. Im Fokus stehen aber auch Streuobstwiesen, 
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Weinberge in Steillagen oder beweidete Wacholderheiden.
Das Preisgeld stellen die Sparkassen-Finanzgruppe Ba-
den-Württemberg sowie die Sparkassenstiftung Umweltschutz 
zur Verfügung. Der seit 1991 vergebene Kulturlandschaftspreis 
zeichnet Privatleute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, 
die sich seit mindestens drei Jahren engagieren. Der traditio-
nelle Jugend-Kulturlandschaftspreis ist seit 10 Jahren einer 
der drei Hauptpreise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. 
Bewerben können sich Teilnehmer aus dem Vereinsgebiet des 
Schwäbischen Heimatbundes, also den ehemals württem
bergischen oder hohenzollerischen Teilen des Landes sowie 
einigen angrenzenden Gebieten.
Ein zusätzlicher, mit 500 Euro belohnter Sonderpreis Klein-
denkmale würdigt die Dokumentation, Sicherung und Res-
taurierung von Kleindenkmalen. Dazu können Gedenksteine, 
steinerne Ruhebänke, Feld- und Wegekreuze, Bachbrücken, 
Trockenmauern sowie Wegweiser oder Feldunterstände ge-
hören. Preiswürdig kann auch die inhaltliche Aufbereitung in 
Gestalt eines Buches sein.
Kontakt: Schwäbischer Heimatbund e.V. Weberstraße 2 | 
70182 Stuttgart Telefon 0711 23942‐0 post@kulturland-
schaftspreis.de www.schwaebischer‐heimatbund.de  Annah-
meschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im 
Format DIN A4 ist der 30. April 2026. Kostenlose Broschüren 
mit den Teilnahmebedingungen sind unter www.kulturland-
schaftspreis.de, beim Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart 
sowie bei allen württembergischen Sparkassen erhältlich. Die 
Verleihung findet im Herbst 2026 im Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung statt.

30 Jahre Musikfestspiele  
Schwäbischer Frühling
Der Kartenvorverkauf startet am 23. Februar 
Seit 30 Jahren gehören die Musikfestspiele Schwäbischer 
Frühling zu den Höhepunkten im regionalen Kulturkalender. 
Rund um Christi Himmelfahrt bietet das Festival Jahr für Jahr 
erstklassige Musikerlebnisse in barocken Räumlichkeiten im 
Herzen Oberschwabens. Unter der künstlerischen Leitung von 
Intendant Linus Roth feiert das Festival im Jahr 2026 sein gro-
ßes Jubiläum – mit sechs hochkarätigen Konzerten und einem 
Programm, das den Titel „…in die Heimat!“ trägt.
Die 30. Musikfestspiele Schwäbischer Frühling finden vom 
13. bis 17. Mai 2026 statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 
23. Februar.
Linus Roth eröffnet die Jubiläumsfestspiele persönlich mit 
einem festlichen Kammermusikabend. Gemeinsam mit den 
renommierten Künstlerinnen und Künstlern Benjamin Schmid 
(Violine), Muriel Razavi (Viola) und Matthias Bartolomey (Vio-
loncello) stehen Werke von Brahms, Korngold und Dvořák auf 
dem Programm. Den Klavierpart übernimmt Ariane Haering.
An Christi Himmelfahrt begeistert die renommierte Kammer-
philharmonie Ingolstadt (ehem. Georgisches Kammerorchester 
Ingolstadt) unter der Leitung von Ariel Zuckermann.
Ein besonderes Highlight bietet die Spanische Flamen-
co-Nacht am Festivalfreitag: Erstmals erobern Tänzerinnen 
und Tänzer die Bühne des Schwäbischen Frühlings und schaf-
fen mit Leidenschaft, Rhythmus und Feuer ein ganz neues 
Festivalerlebnis.
Zu den Solisten des Jubiläumsjahres zählt auch der außer-
gewöhnliche Hornist Felix Klieser, der am Festivalsamstag zu 
Gast ist. Obwohl er ohne Arme geboren wurde, erhielt er be-
reits mit fünf Jahren Hornunterricht – heute konzertiert er welt-
weit. Gemeinsam mit Linus Roth (Violine) und Marcos Madrigal 
(Klavier) interpretiert er das Brahms-Horntrio. Ergänzt wird der 
Abend durch kubanische Werke für Klavier, Horn und Violine.
Der Sonntagmorgen gehört den jungen, aufstrebenden Künst-
lerinnen und Künstlern: Bei einer Klaviermatinee wird in diesem 
Jahr Robert Neumann begeistern. Er ist Gewinner zahlreicher 

nationaler und internationaler Wettbewerbe – zuletzt des Deut-
schen Musikwettbewerbs 2025.
Den krönenden Abschluss des Festivals bildet ein Konzert 
mit den legendären The King’s Singers, einem sechsköpfigen 
A-cappella-Ensemble aus Großbritannien. Seit über fünf Jahr-
zehnten setzen sie den Goldstandard des A-cappella-Gesangs 
auf den größten Bühnen der Welt.
Das Festspielprogramm ist bei der Geschäftsstelle des Mu-
sikfestivals erhältlich:
Telefon 07352 9220-27, info@schwaebischer-fruehling.de, 
www.schwaebischer-fruehling.de
Programmübersicht:
13. Mai 2026	
19.30 Uhr	 Festliches Eröffnungskonzert
	 mit Intendant Linus Roth, Matthias Bartolomey 

u.a.,
	 Bibliothekssaal Ochsenhausen
14. Mai 2026	
17.00 Uhr	 Kammerphilharmonie Ingolstadt, Bibliothekssaal 

Ochsenhausen
15. Mai 2026
19.30 Uhr	 Flamenco-Nacht mit Live-Tanz, Bibliothekssaal 

Ochsenhausen
16. Mai 2026	
19.30 Uhr 	 Brahms Horn Trio, Bibliothekssaal Ochsenhausen
17. Mai 2026
11.00 Uhr	 Klavier-Matinee Robert Neumann, Bibliothekssaal 

Ochsenhausen
17. Mai 2026
17.00 Uhr	 Abschlusskonzert The King’s Singers, Bibliotheks-

saal Ochsenhausen
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BAUEN, WOHNEN & IMMOBILIEN

Spannende und fachmännische Infos zur 
Möbelrestaurierung
10% auf Holzpflegeprodukte
Kostenloses Restaurierungs-Angebot
Kostenlose Abholung und Lieferung 
bei Auftragserteilung

www.britsch.com

Restaurierungsfachtage
 2.–6.März ’26 

Gemeinde Balzheim
Alb-Donau-Kreis

Unsere Kindertagesstätte Unterbalzheim besteht aus zwei Kin-
dergarten- und zwei Krippengruppen und ist ein Ort zum Lernen, 
Spielen und Erforschen. Besonderheit ist unser großer, parkähn- 
licher und naturnaher Garten.

Wir suchen als Gruppenleitung im Kindergarten zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine(n)

Erzieher/in (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit (mindestens 80 Prozent)

Eine ausführliche Stellenausschreibung und weitergehende 
Informationen finden Sie unter www.balzheim.de/gemeinde-info/
aktuelles.

Bewerbungen bitte an die Gemeinde Balzheim, Am Dorfplatz 8, 
88481 Balzheim oder per E-Mail an info@gemeinde.balzheim.de.

Reinigungskraft in
Teilzeit
(m/w/d)

https://www.kirchberg-iller.de/
verwaltung-buergerservice/
verwaltung/stellenausschreibungen

Jetzt bewerben

Idealerweise
Erfahrung in der
Gebäude-
reinigung

Bereitschaft
zur Arbeit
am Nach-
mittag bzw.
Abend

Ihr Profil:

Interessiert?
QR-Codescannen
fürweitere Infos!

STELLENANGEBOTE

GESCHÄFTSANZEIGEN

Bauernverband  
Biberach-Sigmaringen e.V.
Seminar „Steuerliche Betriebsaufgabe“
am Donnerstag, den 12. März 2026 um 13:30 Uhr im Gast-
haus Traube in Betzenweiler.
Es werden alle Aspekte, welche mit der „Hofaufgabe“ zusam-
menhängen, erläutert.
Referenten: Rudolf Barthel, Steuerberater und Geschäftsfüh-
rer der AGR Steuerberatungsgesellschaft mbH, ein Referent 
der LBV-U und Niklas Kreeb, Geschäftsführer Bauernverband 
Biberach-Sigmaringen e.V.
Für Mitglieder betragen die Kosten 35 €, 
für Nichtmitglieder 70 €
Um Anmeldung wird gebeten: Geschäftsstelle Biberach Tel. 
07351/3476-10 oder Geschäftsstelle Sigmaringen
Tel. 07571/7309-19


